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eıt annn weder der Österreicher ach Berlin Freisen och die
Berlinerin ach Österreich. So kommt 1a  - ZU Auskunf{ts-
miıttel des Eheabschlusses Urc Stellvertretung. Die Berlinerin
bevollmächtigt eiNe Österreicherin Wohnorte des Bräutigams
ZUrLrE gabe, EeZwW. Annahme der Willenserklärung. Sıe begıbtsich dıiıesem Behufe Notar un äaßt C11le diesbezüg-
1C. Vollmacht ausfertigen, die S16 selbst unterfertigt Der Notar
beglaubigt die el der Unterschrift. Entspricht diese Ur-
kunde den kanonischen Vorschriften? Neıln Gan: 1059 VOeI-

ang U, . Unterschrift des Auftraggebers un azu och dıe
Unterschrift des Pfarrers oder Örtsordinarius der VOL
diesen Delegierten oder VO.  s Zeugen. Diese Formalıtät weıst
uLlseTe Urkunde nıcht auf Anderseits wIird Legalisierung der
Unterschriften, wunschenswert S1e manchmal SC1IHN mas, VOo
kanonischen Rechte nıcht verlangt. Der Mangel annn aber
uUlNlserem Falle leicht behoben werden. Die Ausstellerin braucht
Dloß zweıten Zeugen oder den zuständıgen Pfarrer Zu

Unterfertigung der J1rauungsvollmacht heranzuziehen.
TAaz Prof Dr Joh Haring.

(Der Promotor jusütiae De1 der Zeugeneinvernahme 1m
Prozeß,) olgender Fall wurde vorgelegt In eprozeß
fungiert der Promotor Jusltiae quf TUnN! des Cal  b 1971 Lals öffentlicher nkläger. rage Muß der Promotor als
öffentlicher nkläger geradeso WI1e der Defensor jeder Zeugen-
einvernahme eingeladen werden oder uneingeladen tatsäachlich
erscheinen, wWenNnn der betrefifende Gerichtsakt gultig (801 soll
(can. 1587) ? weifel können deshalb entstehen, weıl Can. 1587
qauf FEinzelheiten sıch nıcht einläßt, sondern 1U  j allgemeın siıch
ausdruckt CausIls, quıbus eOTUMmM (promotoris et defensorI1s)
praesentla requırıitur. Au  allen ıst ferner, daß Can,
WOoO. Rechte un!: 1chien des Defensors, nıcht aber des Pro- . a E N
MmMotors zusammenstellt Can 1771 sagt daß die Parteien der
Zeugeneinvernahme 1Ur mıiıft Erlaubnis des Rıchters beiwohnen
üurfen Der Promotor hat C1IHNE Art Partejenstellung, zumal das
öffentliche Interesse VO Defensor wahrgenommen wIird Alle
diese omente würden darauf hinweisen, daß der Promotor
ZU Zeugeneinvernahme nıcht eingeladen werden muüßte Kafts
ac  1C. ist aber doch anders. Der Promotor ragt über die
Parteienstellung hinaus. Das öffentliche Interesse, das VOeLI-
treten hat, ist dem Interesse des Defensors entigegengesetzt. Da-
her schreibt Roberti FTG, De processibus, 1926, 1L, 1, 6 9 ach-
dem ber die fakultative Zulassung:der Parteien ZU Zeugen-verhör gehandelt: „Quae diximus de partıbus, 110  s applıcantur
promotorı] justitiae aut vinculi defensori, qUuU1ı contra SCHIDET PE A  d}
testium depositionibus qassıstere debent 66
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